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Stimme zum Nürnbergerprozeß

Ich bin der Meinung, die bis anhin
vorgebrachten Anklagen genügen zur
Verurteilung. Ich glaube nämlich, die
Anklage hat nur bis zu dem Punkt zu
gehen, wo feststeht, dah der Angeklagte

Todeswürdiges begangen hat.
Dies ist ja die höchste Strafe, die man
über ihn verhängen kann. Ich kann des-

»«SP
Restaurant

grill- room afternoon-tea
bar -dancing

halb nicht sagen ob es einen Wert hat,
ausführliche Anklagereden gegen solche

Männer zu halten, die ihre
Verbrechen selbst dann, wenn sie für jedes
einzelne zweimal sterben mühten, nicht
hinreichend sühnen könnten.

(Aus einer Rede des Lysias um 400 v. Chr.)

Der Schweizerorden

Wir sind zwar Demokraten
Und Orden gibt es nicht.
Doch was wir Gutes taten
(Oft nur aus Anstandspflicht)
Sieht man am Mantelkragen

Ein Zeichen
Voller Stolz
Pflegt mancher dort zu tragen
Aus Eisen oder Holz. H.S.

Mir ist wieder
vögeliwohl dank
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